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Satzung 

über das Regionale Raumordnungsprogramm XXX  
für den Landkreis Lüneburg 

 

Aufgrund § 13 Abs. 1 und § 7 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) in Verbindung mit 
§ 5 Abs. 5 Satz 1 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) vom 6. Dezember 2017 (Nds. 
GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 582) in Verbindung mit  
§ 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 
588)  
wird nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Lüneburg vom XXX (gemäß § 58 NKomVG) 
nachstehende Satzung erlassen: 

 

§ 1 Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm XXX für den Landkreis Lüneburg (RROP) besteht aus: 

1. einer beschreibenden Darstellung (Anlage 1) und 
2. der zeichnerischen Darstellung im Maßstab 1:50.000 (Anlage 2). 

 

§ 2 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung ihrer Genehmigung im Amtsblatt des Landkreises 
Lüneburg in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über das Regionale Raumordnungsprogramm 2003 (mit seinen Än-
derungen) für den Landkreis Lüneburg außer Kraft. 

 

Landkreis Lüneburg, [Datum] 

 

 

Jens Böther 

Landrat 





öffentlichen Stellen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sowie entsprechenden 
Zulassungsentscheidungen zu beachten (§ 4 Absatz 1 ROG). Textliche Ziele sind durch Fettschrift 
gekennzeichnet. 

Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums 
als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen (§ 3 Absatz 1 Ziffer 3 
ROG). Sie sind als Vorgaben für die öffentlichen Planungsträger im Rahmen von Abwägungs- und 
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Textliche Grundsätze sind in Normalschrift darge-
stellt. 

Die Ziele und Grundsätze des Landes-Raumordnungsprogramms gelten, sofern sie für den Landkreis 
Lüneburg räumlich und inhaltlich relevant sind, ergänzend zum RROP auch unmittelbar. Diejenigen 
Ziele und Grundsätze des LROP, die für das Verständnis der landkreiseigenen Festlegungen des 
RROP von Bedeutung sind oder betont werden sollen, sind in der beschreibenden Darstellung des 
RROP als Zitat übernommen und mit grauer Hinterlegung dargestellt. Hinsichtlich der Begründung 
wird auf die Erläuterungen des LROP verwiesen. 

Sonstige Hinweise mit nachrichtlichem Charakter auf Festlegungen des LROP, auf zeichnerische 
Darstellungen oder Aussagen, die für die landkreiseigenen Festlegungen erforderlich sind, sich je-
doch nicht auf den Planungsraum beziehen, sind in grauer Schriftfarbe dargestellt. 

In der zeichnerischen Darstellung werden die textlichen Festlegungen zur Raumstruktur durch Festle-
gungen zu Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ergänzt. Diese sind in § 7 Abs. 3 ROG definiert.  
Demnach sind Vorranggebiete für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorge-
sehen und schließen andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesen Gebieten aus, 
soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Sie entsprechen 
Zielen der Raumordnung. 
Vorbehaltsgebieten sollen bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorbehalten 
bleiben, denen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzun-
gen besonderes Gewicht beizumessen ist. Sie entsprechen Grundsätzen der Raumordnung. 

In der Legende der zeichnerischen Darstellung ist den Planzeichen die jeweilige Textziffer des 
RROP zugeordnet. 

Alle Darstellungen außerhalb des Planungsraumes sind nachrichtlich und haben keinen Festlegungs-
charakter.  

Der Textteil B enthält für jede Festlegung eine Begründung zur Erläuterung. 

 

 

 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































